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DR. FRANZ LöSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

11 - A~ ~3der Beilagen zu den Stenographiscben Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

GZ 97.111/321-SL 111/91 

Rn den 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 

1017 Wie n 

Wien, am 16. Rpril 19!:l1 

5lSIAB 

1991 .. 04- 17 
zu 630/J 

Die Rbgeordneten zum Nationalrat Dr. PETROVIC} SRB} Freunde und 

Freundinnen haben am 4. März 1991 unter der Zahl 630/J-NR/91 an 

mich eine schriftliche parlamentarische Rnfrage betreffend "Er

laß} wonach Rsylwerber ohne Rusweisdokumente nicht in die Bundes

betreuung aufgenommen werden" gerichtet} die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1. Wie groß war die Anzahl der Asylwerber ohne Rusweispapiere 

in den letzten zehn Jahren} und zwar aufgeschLüsselt nach 

den einzelnen Jahren prozentuell zur Rnzahl der gesamten 

Rsylwerber? 

2. Rus welchen Ländern stammten diese Asylwerber ohne Rusweis? 

3. Wie hoch ist unter diesen Rsylwerbern ohne Rusweisdokumente 

der Rnteil der Rsylwerber aus der Türkei? 

4. Ist die Türkei ein Dritte-Welt-Land? 

5. Gegen wen oder was entwickelten Sie diese Gegenstrategie} 

"anonymen" RsyLwerbern keine Rufnahme in die Bundesbetreuung 

zu gewähren? 
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6. Hängt die FeststeLLung gemäß § 2 Rbs. 1 RsyLge$etz davon ab) 

ob die Asylwerber ingendweLche Ausweispapiere bei sich ha

ben? 

7. Ist die Frage der HiLfsbedürftigkeit davon abhängig) ob der 

Asylwerber Ausweisdokumente bei sich hat oder nicht? 

8. Wie rechtfertigen Sie die schLechtere BehandLung der FLücht

Linge ohne Ausweispapiere im VerhäLtnis zu den AusLändern) 

die Rusweispapiere bei sich haben? 

9. Wann Liegen humanitäre Gründe vor) die eine Aufnahme von 

FLüchtLingen ohne Rusweispapiere in die Bundesbetreuung 

mögLich machen? 

10. Wieviele RsyLwerber wurden - seit der gegenständLiche ErLaß 

ergangen ist - in die Bundesbetreuung aufgenommen) wievielen 

Asylwerbern wurde die Aufnahme in die Bundesbetreuung abge

Lehnt; aus weLchen Ländern kommen diese einzeLnen AsyLwer

ber? 

11. Wurde zu diesem ErLaß die SteLLungnahme des Hochkommissärs 

der Vereinten Nationen für die FLüchtLinge eingehoLt? Wenn 

nein) wa~um nicht? 

12. weLcher ,Betrag wurde in den Letzten Jahren von den Vereinten 

Nationen für FLüchtLinge der Bundesrepublik österreich zur 

Verfügung gesteLLt (a~fgeschlüsselt nach Jahren)? 

13. Ist Ihnen die Praxis von Schlepperorganisationen) denen von 

FLüchtlingshilfsorganisationen sowie von oppositioneLLen 

Kurden beste Kontakte zu den an der Verbringung poLitischer 

Gegnerinnen interessierten offizielLen türkischen Behörden 

glaubhaft nachgesagt werden (vgL. RusLandsreport-Dokumentati

on vom 19.2.91») Kritikerinnen des politischen Systems in 

der Türkei nach Rbnahme sämtLicher Dokumente und unter Dro

hungen gegen FamiLienangehörige zur "FLucht" zu veranLassen, 

bekannt? 

525/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



-

- ::3 -

14. Ist Ihnen die Kritik anerkannter Experten des Hsylrechtes, 

dar~ so Flüchtlinge Quasi "in orbit" , d.h. rechtLos in eine 

UmLaufbahn Quer um die Erde gesc~ickt wurden, bekannt? 

15. Auf weLche wissenschaftLiche Autoritäten, Werke, Lehrmeinun

gen stützen SLe Ihre Vorgangsweise hinsichtLich der FLücht

Linge ohne Dokumente? WeLche wissenschaftLichen Gründe veran

Lassen Sie zur RbLehnung der von Rmnesty InternationaL bzw. 

von anderen anerkannten Organisationen herangezogenen 

rechts-, staatswissenschaft Lichen Rrbei ten'?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie folgt: 

In den Beantwortungen verschiedener schriftLicher Hnfragen der 

Rbgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Madeleine Petrovic habe ich 

berei ts mehrfach darauf hingewiesen, dar~ von Rusnahmen abgesehen 

die zuständigen BehHrden keine derart spezifisch strukturierten 

statistischen Rufzeichnungen führen, die eine umfassende und 

genaue Beantwortung jede~reiLfrage ermHgLichen. Dies trifft auch 

auf die gegenständLiche Rnfrage, soweit sie auf die MitteiLung 

statistischer Daten abzieLt, zu. Insofern jedoch entsprechende 

statistische UnterLagen geführt werden und sohin Daten vorLiegen 

bzw. mit entsprechendem Verwaltungsaufwand ermitteLt werden konn

ten, sind diese in der Beantwortung der jeweiLigen Frage ausgewie

sen. 

Zu Frage 1: 

In österreich haben in den letzten zehn Jahren (1981 bis 1990) 

insgesalnt 141.207 Personen Rnträge auf RsyLgewährung gesteLLt. 

Von diesen '141.207 Rsylwerbern stammten 120.478 aus Ost-t.uropa 

und 20.728 aus sonstigen Ländern. Von diesen 20.728 HsyLwerbern 

aus sonstigen Ländern stammt~n wiederum 6.555 aus der Türkei. Rus 

diesem Zahlenmaterial ergibt sich, daß Recherchen zur' präzisen 

Beantwortung der gegenständLichen Frage aufgrund ihres Umfanges 
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eine LahmLegung der Rdministration der B~hörden auf diesem Gebiet 

bewirken würden und daher nicht durchgeführt werden können. Rus 

Rufzeichnungen über den Zeitraum von Beginn 1989 bis September 

1990 ergibt sich aber, dal3 von 2.864 türkischen RsyLwerbern bei 

ihrem ersten Kontakt mit der RsyLbehörde 363 angaben, kein Reise

dokument zu haben. Von diesen hatte aLLerdings ein TeiL andere 

Identitätsdokumente. 

Die frühere Rufnahme auch ohne VorLiegen von Dokumenten führte 

unter anderem dazu) daß sich fünf iranische staats~ngehörige ein. 

haLbes Jahr unter falschem Namen in der Bundesbetreuung aufhaLten 

konnten, bis ihre Identität gekLärt war. RlLein in den ersten 10 

Tagen des Feber 1991 gaben 22 Personen zunächst an, keine Dokumen

te zu haben) "fanden" diese aber in kürzester Frist nach der 

Rblehnung ihrer Rufnahme. 

Zu Frage 2: 

Ruf die Beantwortung der Frage 1 wird verwiesen. 

Zu Frage 3: 

Ruf die Beantwortung der Frage 1 wird verwiesen. 

Zu Frage 4: 

Diese Frage bezieht sich auf eine außenpoLitische bzw. ökonomi

sche Einschätzung der Türkei. Eine soLche ist nicht Gegenstand 

der VoLLzi~hung des Bundesministeriums für Inneres. In der vom 

Bundesministerium für Inneres herausgegebenen HsyLwerber-Stati

stik werden die von türkischen staatsangehörigen gesteLlten Rnträ~ 

ge auf RsyLgewährung zu jenen der Dritten WeLt gezählt. Maßgeb

lich hiefür ist, daß diese RsyLwerber im überwiegenden Maße nicht 

aus dem Europa zugehörehden feiL der rürkei stawnen. 
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Zu Frage ~: 

Die Notwendigkeit) HsyLwerber ohne jegLiche Ausweisdokumente und 

ohne jeden Identitätsnachweis nicht in die Bundesbetreuung aufzu

nehmen) ergibt sich daraus) daß es in soLchen FäLLen absoLut 

unmögLich ist) die Identität) die Bedürftigkeit und die mögLichen 

FLuchtgründe nach der Genfer Konvention festzusteLLen. Da die 

Praxis dazu führt) daß in den meisten FäLLen dann von den AsyLwer

bern Dokumente beigebracht werden) bewährt sich diese Vorgangswei

se. 

Zu Frage 6: 

Jede FeststeLLung in einem Verwaltungsverfahren hängt davon ab) 

weLches Ergebnis ein ErmittLungsverfahren erbringt. Insoweit sind 

auch FeststeLLungen nach dem RsyLgesetz unter anderem davon abhän

gig, weLche Dokumente und weLche BeweismitteL in einem konk~eten 

FaLL vorliegen, 

Zu Frage 7: 

Huf die Beantwortung der ~rage 6 wird verwiesen. Die BeurteiLung, 

ob HiLfsbedürftigkeit vorLiegt, ist davon abhängig, die Identität 

einer Person feststeLlen bzW. überprüfen zu können) die HiLfsbe

dürftigkeit behauptet. 

Zu Frage 8: 

Huf die Beantwortung der Fragen 5) 6 und 7 wird verwiesen. 
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Zu Frage 9: 

Humanitäre Gründe Liegen insbesondere dann vor) wenn keine andere 

MögLichkeit der Unterkunft oder Betreuung besteht oder wenn zum 

Schutz des Asylwerbers <dies insbesondere bei unbegleiteten min

derjährigen RsyLwerbern) oder auf Grund der Notwendigkeit einer 

unmitteLbaren medizinischen Versorgung keine andere Lösung im 

EinzeLfaLL gesehen werden kann. 

Zu Frage 10: 

.Vom 13. Dezember 1990 - dem lnkrafttreten des ErLasses - wurden 

bis 8. ApriL 1991 insgesamt 6.566 AsyLanträge gesteLLt. Im gLei

chen Zeitraum wurden 5.161 Personen in die Bundesbetreuung aufge

nommen. Der GroßteiL der nicht aufgenommenen Personen war entwe

der nicht bedürftigirn Sinne des Bundesbetreuungsgesetzes oder 

strebte die Bundesbetreuung nicht an) weiLer privat Unterkunft 

erhieLt. 

Zu Frage 11: 

Die angesprochene Praxis sowie der Entwurf der Verordnung auf 

Grund des Bundesbetreuungsgesetzes wurde dem Hochkommissär der 

Vereinten Nationen für FLüchtLinge zur Kenntnis gebracht. 

Zu Frage 12: 

Der RepubLik österreich wurden von den Vereinten Nationen keine 

MitteL für FLüchtLinge zur Verfügung gestellt. Dem FLüchtLings

fonds der Vereinten Nationen in österreich wurden aber von den 

Vereinten Nationen im Jahr 1990fUr das Jahr 1989 S 1)076 Mio. 

und für das Jahr 1990 S 1 Mio. zur Verfügung gestelLt. 
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.fU Frage 13: 

Nein. 

Zu Frage 14: 

Nein. 

Zu Frage 15: 

Mir sind keine "von Amnesty International bzw. von anderen aner

kannten Organisationen herangezogenen rechts-} staatswissenschaft

lichen Rrbeiten" in dem von Ihnen dargelegten Zusammenhang be

kannt. 
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